
Amtliche Bekanntmachungen 

Nr. 17 

der Fachhochschule Hagen 

Ausgabe vom. 24-.8.1�6

Studienordnung für die Fachrichtung Architektur 

Die vom Fachbereich Architektur erarbeitete und vom Senat 

beschlossene Studienordnung hat der Minister für Wissen­

schaft und, Forschung mit Erlaß vom 18. 5. 1976 genehmigt. 

Im Anhang wird der Wortlaut der Studienordnung bekannt­

gegeben. 
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1. Berechtigung zum Studium

Zum Studium an der Fachhochschule Hagen
- Fachrichtung Architektur - berechtigen

1.1. d.as Abschlußzeugnis einer Fachoberschule (Klasse 12) 
Fachrichtung Archi�ektur. 
Sofern die besuchte Fachrichtung der Fachoberschule 
für Technik nicht der Fachrichtung Architektur ent­
spricht, ist ein dreimonatiges Ergänzungspraktikum* 
während der vorlesungsfreien Zeit, bis zum. Beginn 
des 4. Studiensemesters, abzuleisten. 

1.2. das Abschlußzeu�nis einer Fachoberschule eines anderen, 
Typs (Klasse 12) und ein halbjähriges gelenktes Er­
gänzungspraktikum *. 

1.3. das Abschlußzeugnis einer zweijährigen Höheren Handels­
schule und ein einjähriges gelenktes Praktikum •. 

1.4. 

1.6. 

der Abschluß eines Bildungsganges, der einen aufstei­
genden Unterricht von mindestens 12 Jahren umfaßt 
(Abschluß der Klasse 12 an weiterführenden allgemein­
bildenden Schulen) und ein einjähriges Praktikum *. 

der Abschluß eines Bildungsganges, der einen aufstei­
genden Unterricht von 13 Jahren umfaßt (Abschluß der 
Klasse 13 an weiterfÜhrenden allgemeinbildenden Schulen, 
Abitur) und ein halbjähriges Praktikum *. 

Das sechsmonatige Praktikum entsprechend Ziffer 1.2. und 
1.5. gliedert sich in ein dreimonatiges GrQndpraktikum, 
das vor Aufnahme des Fachhochschulstudiums abzuleisten 
ist und in ein dretmonatiges Fachpraktikum, das bis zum 
3., ausnahmsweise bis zum 5. Semester, zu erbringen ist. 

Das Nähere über die Einschreibung, Beurlaubung., Rück­
meldung, Abmeldung regelt die Einschreibungssatzung 
der Fachhochschule Hagen vom 10.11.1973, genehmigt 
durch Erlaß des MWF vom 31.1.1974 (veröffentlicht im 
GABl KM 4/74, S. 205) **.

* Ausgestaltung der gelenkten Praktika und Ergänzungs­
praktika � siehe Anlage 3.

** Die Einschreibungssatzung ist im Personal- und Veran­
staltungsverzeichnis der Fachhochschule Hagen abgedruckt. 
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2. Ablauf und Gliederung des Studiums

2.1. Das Studium im Fachbereich Architektur beginnt in der 
Regel im Winterhalbjahr und dauert in der Regel sechs 
Semester. 

2.2. Das Lehrangebot wird vom Fachbereichsrat festgelegt 
und ist aus dem Studienverlaufsplan ersichtlich. 

2.3. Die Belegung der Studienfächer in dem vom Fachbereichs­
rat festgelegten Umfang erfolgt bei der Einschreibung 
bzw. Rückmeldung .für das betreffende Semester durch 
Eintragung in Belegbögen. 

3. Lehrveranstaltungen

3.1. Das Lehrangebot umfaßt Pflichtfächer, Wahlfächer und 
Exkursionen. 

3.1.1 In Pflichtfächern wird fachbereichsspezifisches 
Wissen vermittelt. 

3.1.2 Wahlfächer dienen der Erweiterung des persön­
lichen Studiums. Sie können aus dem Fächer­
katalog der Fachhochschule gewählt werden. 

3.1.3 Exkursionen dienen der Veranschaulichung und 
Erweiterung des Lehrstoffes. 

3.2. Lehrveranstaltungen sind Vorlesungen, Übungen, Seminare, 
Praktika und Exkursionen. Darüber hinaus können Vortrags­
reihen, Kolloquien �nd Podiumsdiskussionen als Lehrver­
anstaltungen gewertet werden. 

3.2.1 Vorlesungen (V)· dienen der Wissensvermittlung 

3.2.2 Übungen (Ü) dienen der Vertiefung des Lehrstoffes 
in Anwendung und Beispiel. 

3.2.3 Seminare (S) dienen der selbständigen Vertiefung 
des Lehrstoffes durch Ausarbeitungen bzw. durch 
Referate der Studenten mit anschließender 
Diskussion. 

3.2.4 Praktika (P) stellen die Verbindung zwischen dem 
in Vorlesung und Übung erteilten Stoff und der 
Praxis her. Im Praktikum werden vom Studenten 
oder einer Studentengruppe festumrissene Auf­
gaben bearbeitet. 
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3.3. Pflichtstunden 

3.3.1 Der Fachbereichsrat legt für die Studien­
richtungen die Anzahl der Pflichtstunden 
je Woche fest. 

3.3.2 Für die Dauer des Regelstudiums muß der 
Student die im Studienverlaufsplan festge­
legten Semesterwochenstunden belegen. 

4 P .. ,f" • ru ... unp;en 

Die Prüfung wird gemäß Prüfungsordnung (PO) vom 11.10.1974 
(Runderlaß MWF I A 38138.1) durchgeflihrt. 

4.1. Die Prüfung besteht aus:. 

1. den Prüfungsvorleistungen

2. den Fachprüfungen

3. den Leistungsnachweisen

4. der Abschlußarbeit und der zugehörigen
mündlichen Prüfung (Kolloquium), die sich
an die Abschlußarbeit anschließt.

4.1.1 Prüfungsvorleistungen (PV) gemäß§ 11 (3) der 
Prüfungsordnung sind in den in der Anlage 1 ge­
nannten Fächern zu erbringen. 
Dabei sind folgende Arten zu unterscheiden: 

PVA Prüfungsvorleistungen mit Anerkennung 

PVB Prüfungsvorleistungen mit Benotung 

Prüfungsvorleistungen sind in folgender Form 
möglich: 

1. Praktikum

2. schriftliche AuDarbeitung

3. Entwurf

Eine Prüfungsvorleistung kann aus mehreren Einzel� 
teilen bestehen. 

4.1.2 Fachprüfungen 

Die Fächer, in denen gemäß Prüfungsordnung Fach­
prüfungen abzulegen sind, sind in Anlage 2 aus­
gewiesen und mit "l!"'P" gekennzeichnet. 

- 4 -



- 4 -

Aus den mit "FP" oder "LN" bezeichneten Fächern 
des Wahlpflichtkataloges sind in zwei Fächern, 
nach Wahl des Kandidaten, Fächprüfungen abzulegen. 
In den restlichen Fächern sind Leistungsnachweise 
zu erbringen. 

4.1.3 Leistungsnachweise 

Die Fächer, in denen Leistungsnachweise zu er­
bringen sind, sind in Anlage 2 ausgewiesen und 
mit "LN" gekennzeichnet. 
Für die mit "FF" oder "LN" bezeichneten Fächer 
des Wahlpflichtkataloges gilt 4.1.2 Absatz 2. 

Die Leistungsnachweise können erbracht werden 
durch: 

1. Vorlage der mit Sichtvermerk versehenen
Semesterarbeiten mit anschließendem
Kolloquium von etwa 20 Minuten Dauer,

2. Klausurarbeit von 2 bis 4 Zeitstunden,
3. mündliche Prüfung von etwa 20 Minuten

Dauer.
Der Prüfungsausschuß legt im Einvernehmen mit dem 
Prüfer die Prüfungsform für jeden Prüfungstermin 
fest. 

4.1.4 Hinsichtlich der Zulassung zur Abschlußarbeit und 
dem Kolloquium sowie der Durchführung dieser 
Prüfungen gelten die in§§ 12 und 13 der Prüfungs­
ordnung getroffenen Regelungen. 

4.2 Die Prüfungstermine werden vom Prüfungsausschuß festge­
setzt. 

5. Abschluß des Studiums

Den Abschluß des Studiums regelt die Prüfungsordnung.
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6. Inkrafttreten

Die Studienordnung gilt i'Ür die Studenten, die das Studium
ab Sommersemester 1975 aufgenommen haben.

Hagen, den 3.10.1975 

(Profes :i: •

Fachbereichsle 

Verabschiedet vom Senat auf der 52. Plenarsitzung 
am 9.10.1975. 

Hagen, den 9.10.1975 gez. Joest 
(Professor Dipl.-Ing. Joest) 

Rektor 

Genehmigt mi:t Erlaß d. MWF v. 18.5.1976 - I A 3 - 8114.1/055 -. 



· Anlage 1 zur Studienordnung Fachbereieh ·Architektur

PrUfurigsvorlei.Stungen 

Fach .. . Prüfungsvorleistungen l.Sem. 2.Sem. 3.Sem. 4.Sem • s.sem . 6.Sem.

Ballkonstruktion I 

Baubetriebslehre/ 
Bauwirtschaftslehre 

Techn.Ausbau/ 
Haustechnik 

Baustofflehre/ 
Baustofftechnologie 

Persnektive 

Traowerkslehre 

Bauphysik 

Grundbau/ 
Bodenmechanik 

Elanentiertes Bauen 

Inqenieurhochbau 

Baukonstruktion II 

Entwurf. (3teiliq) B

Ausarbeitung (lteilig) B

Ausarbeitung (2teilict) B

Praktikum (3teilig) 'A 

AusarbeituilQ (lteilict)· B

.Ausarbeitunq (2teilig) A

Ausarbeitung (2teilig) .A
.

Praktikum ' (lteiliq) A

Ausarbeitung (lteilig) B

Ausarbeitung (2teiliq) A

Entwurf (3teilig) B

· x

·x

x 

. . . ' 

A Anerkennung 

B Beootung_ 

· x

·x

· x

x

X

. .

X

· x

·x

X 

x· 

X 

' .. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Alle Prüfungsvorleistungen sind bis zur Meldung · zur Fachprüfung bzw. zum Leistungs­

. nachweis zu erbringen. 

X 



Anlage 2 zur Studienordnung Fachbereich Architektur 

Fach 

Mathematik 
Freihandzeichrien 
oarstellende·Gearetrie 
Datenverarbeitung 
AWS 

GrUndlacten ·c1er Gestaltung 
Gturidlagen des Entwarfens 
Bauk.Onstru:ktion I

Baubetriebslehre/ 
Bauwirt:Schaftslehre · · 
'Techn.Ausbau/Haustechrtik 
Baustofflehre/ 
Baustofftechnolc:,gie · 
PersPektive 
ArChitekturskizzieren· 
Bau..;. und Planungsrecht 
Tragwerkslehre 
BauPhVSik 

. .

vermessungskuri..de 
Baugeschichte/ .. 
Architekturtheorie 
Grundbau/Bodenmechanik 
Elerrentiertes Bauen 
Inqenieurhoehbau 

. . . 

Städte.bau . . . ' '

Entwerfen 
Baukonstruktion II

Planungsmethodik 
Industriebau 
Freiraüm:Jestaltunq 
Innenraungestaltung/ 
Ausbaukonstruktion . ' 

Städtebauliches Entwerfen 
Surrme der Sanesterwochen-

stunden in Fächern mit 
Prüfungsabschluß (FP+I.N)
SUrme der Sanestenochen-
stunden in Fächern ohne 
Prüfunqsabschluß 

Gesamtsumne der Semester-
\'JOChenstunden· 

Sunme der Prüfungen 

. ' 

(FP+IN) 
. .  ' . . .  1 . '

· ·studienverlaufsplan

l.Sem.

VUSP
3 21-..:. 
2 ..;.2--

2 11..;...;. 
4 22-· 
2 -2..;. 
2 l..;.1-
3 1-2..;. 
4 211--

2 l..;.l..;. 
2 11..;...;. 

·3 2..;...;.l

' .

16 
. .

13 

29 

-

2.Sem.

VUSP

2 ·1..;.1..;. 
3 ·1-2..;. 
4 211-

2 1..;.l..;. 
4 112..;. 

3 ·2..;...;.1 
3 1..:.2..:. 
2 -2..;...;. 
1 l..;...;...;. 

4 2-2..:. 
3 2..;...;.l 

1 • • , 

. .

. ' . . 

. . ' 

28 

3 

·31·

'·2 .. '

3.Sem.

VUSP

2 ·..;...;.2..:.. 

3 1-2..;. 
4 211..;. 

4·2..;.2..:. 
l 1..:...;...;.

·3 2-..;.1
... 

4 ·2..:.2..;. 
·3 2..;...;.l
·3 11..:.1

3 ·3..;...:...;.
. . 

.. 

. ' 

28 

2 

. ·30 

·5

' .

4.sem.

VUSP

.. 

... 

... 

·3 3----
·4 21-1
4 22-..:.
7 ·3 ... 4..:.
5 32--
5 1..:.4-
4 2-2..;.

32 

-

.. 

32 .
.

. 3. 

5.Sem.

7 
4 

VUSP 

. .. 

. . 

3-4-
22-

·g 2-7-
4 2-2-
3 ·1-2-
·3 12--

. ' 

. 

. ' 

24 

6 

.. ·30· 

'2 

6.Sen.

VUSP

2 --2-

. .

9 ·2..;.7 ....
4 2-2-

2 1-1-

· ·4 211--
3 

. ' 

12---

17 

.7 
. ' 

24 

3 

Erü-
fungs-
art 

-

-

-

-

-

FP 

FP 

FP 

IN od. FP

IN od. FP

'IN ·oa. FP 

IN 
-

-

FP 

IN od. FP

IN 

IN od. FP

IN 
LN od. FP

IN od. FP

FP 

FP 

FP 
-

-

-

IN od. FP
-

145 

31 

.. 176 

18 1 



Fachhochschule Hagen 
- Fachbereich Architektur ;.:.: · •·

·der Fächer gern. §
.
· 8 Abs.·-7 der.Prüfungsordnung ·(Präsentation mit Kolloquium)·-,.,

. Fächer 1.Sem •

Grundlagen des Entwerfens . .X ... 

. Grundlagen de.r Gestaltung . X .. , 

. Entwerfen 

.Städtebau 

Innenraurcgestaltung/ 
Ausbaukonstruktion 

2.Sem •.

.X 

X 

3.San •.

X 

. . 

. . . .

.. 

.4.Sem. 

... 

.X 

X 

S.Sem.

. ' 

.. , . 

X 

X. 

6.Sem.

X 

X 
. . 
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Anlage 3 zur Studienordnung l!'achbereich Architektur 

. 

. 

Ausgestaltung der gelenkten Praktika .­
und Ergänzungspraktika 

Zugangsvoraussetzung 

Fachoberschule Technik 
Fachrichtung Bauingenieur..;, 
wesen 
Fachoberschule Technik 
anderer Fachrichtungen 
Fachoberschule anderen 
Typs 
Abitur 
Höhere Handelsschule und 
Jahrespraktikum 
Gymnasium Klasse 12 und 
Jahrespraktikum 
gleichwertige Zeugnisse 

besondere Einschreibungs-
voraussetzungen 

3 Monate Fachpraktikum 

3 Monate Grundpraktilcum 
. . 

3 Monate·Fachpra.ktikum 

Ausgestaltung des Grundpraktikums: 

Studienrichtungen Architektur· (Hochbau), Städtebau- und·. 
Region.alplanung, Innenarchitektur: 

Tätigkeit in mindestens einem Rohbau- oderAusba\lgewerke 
lt. VoB, die geeignet ist, exemplarisch in konstruktive Zu-. 
sammenb.änge des Baugeschehens einzuführen, z.B. im Erd.bau, 
Mauerwerksbau, Beton- und Stahlbetonbau.· 

Ausgestaltung des·Fachpr/3.ktikUJlls: 

Studienrichtungen Architektur (Hochbau), Städtebau- un4 
Regionalplanung, Innenarchitektur: 

Es soll. nach r1öglichkei t in einem Bereich durchgef'Ührt 
werden, der der gewählten Studienrichtung entspricht. 
Es kann sowohl eine Baustellentätigkeit .... z.B. Ingenieurbau, .. 
Holzbau, Straßenbau., Wasserbau, Eisenbahnbau, Stahlbau, 

·· 

Innenausbau - als auch eine berufsspeiifische Tätigkeit in 
· .. der Orts-, Bau- oder Innenausbauplanung sein.




